
2 4 . l l a r . 2 0 L 0  1 1 : 3 0  3 1 6 9

BMELV
Referat 222

Fragestwrde am 24. März 20 1 0

Abgeordnete Dr. Kirsten Tackmann
(Die Linke)

Frage:

Antwort:

welche pfl arzenartspezif, schen vorgaben anr guten frchl ichen
harcis gemäß der Gentechnikpfl anzenerzeugungsverordnung wird
die Bundesregierung rechtzeitig vor dem Beginn des kommerziel-
len Anbaus der gerade neu zugelassenen gentechnisch veränderten,
Amflora-Kartoffel erlassen und welche dieser Mafjnahmen sind ge-
eignet, die Schutzgüter gernäß g 1 des Gentechnikgesetzes vor
negativen Auswirkungen des Amflora-Anbaus zu schützen?

Bis zum Beginn des diesjährigen Anbaus, der sich auf 20 ha an

einem Stando* in Mecklenburg-Vorpommem beschriinken wird,

wird die Bundesregierung keine Anderung der Gentechnik-

pflanzenerzeugungsverordnung mit pflanzenartspezifischen Vor-

gaben für Kartoffeln erlassen

Folgende Regelungen sind bereits im Rahmen des Beschlusses der

EU-Kommission und dessen Nebenbestimmungen zur

Verhinderung eines unbeabsichtigten Vorhandenseins/Anbaus

vorgesehen, die der Genehmigungsinhaber und anbauende

Landwirte (Vertragsanbau) einzuhalten haben:

F die räumliche Trennung der gv-Stiirkekartoffel von nicht gv-

Kartoffeln während Pflanzung, Aufwuchs, Ernte, Transport,

Lagenurg und Verarbeitung,
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F der Anbau von nicht-gv Kartoffeln ist im Folgejatu auf diesen

Flächen nicht zulässig,

ts die Flächen sind im Folgejahr auf Durchwuchs von Kartoffeln

zu überprüfen und möglicher Durchwuchs ist zu vernichten.

Der Genehmigungsinhaber ist verpflichtet, die Kartoffeln

ausschl i eßlich an bestimmte Stärkeverarbeitung sbetri ebe zur

Verwendung im geschlossenen System zu liefern.

Weiterhin gelten die allgemeinen Bestimmungen des Gentechnik-

gesetzes (insbesondere zur Haftung) und der Gentechnikpflanzen-

eneugungsverordnung (Koexistenzverordnung), in denen die not-

wendigen KoexistenernafJnalunen al lgeme in beschri eben werd en.

Der Entwurf eines Anhangs der Koexistenzverordnung für

Kartoffeln ist in Vorbereitung.

Die Überwachung der Einhaltung der Zulassungsbedingungen so-

wohl beim Anbau als auch beim weiteren Inverkehrbringen füllt in

die ausschließiiche Kompete nz der Übenvachungsbehörden der

Länder.
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Frase: Welche Chancen r:nd Risiken sieht die Bundesregierungin der Zer-
tifizieruns der Brurdesforstflächen nach FSC-Krit-erien üor dem
Hintersnild. dass solche Uberleeunsen aktuell in der CDU/TDP-
Landelregieiung in Hessen für die d6rtigen Landesforstfliichen vo-
rangetieE'en welrden?
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DIE LINKE

Antwort: Die Zefüftzierbarkeit der Waldflächen des Bundes nach den Krite-
rien des FSC wurde in der 15. Legislaturperiode eingehend ge-
prüft. Dabei hat sich herausgestellt, dass der weitaus größte Flä-
chenteil, dies sind insbesondere militiirisch genutzte Waldflächen,
nicht nach den FSC-Kriterien zertifrzierbar ist. Die Waldflächen,
die keiner derartigen Zweckbindung unterliegen und die bis datrin
nicht von einem in Deutschland akkreditierten Zertifizierungs-
system erfasst waren, wurden nach FSC Kriterien zertifiziert. Dies
entspricht einer Fläche von rd- 34.000 ha.
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